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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Tir 2001 §25 Abs3;

BauO Tir 2001 §25 Abs4;

BauRallg;

ROG Tir 2006 §61 Abs2;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Wie der Verfassungsgerichtshof bereits im Erkenntnis vom 21. März 1986, Slg. Nr. 10.844, ausgesprochen hat, ist es auf

Grund der Verfassung dem Gesetzgeber nicht verwehrt, die Parteistellung für Nachbarn im Baubewilligungsverfahren,

in dem es bloß auf die Wahrung baurechtlicher Interessen ankommt, auf Personen zu beschränken, bei denen nach

einer Durchschnittsbetrachtung der typischerweise vom Bauwerk selbst ausgehenden Gefahren durch eine

Bauführung Nachbarinteressen betroBen werden. Der Verwaltungsgerichtshof vermag ausgehend davon keine

Verfassungswidrigkeit in der DiBerenzierung des § 25 Abs. 3 und 4 Tir BauO 2001 zu erkennen. Auch in Bezug auf die

Baumassendichte ergibt sich, dass es verfassungsrechtlich jedenfalls nicht geboten erscheint, dass dem

Beschwerdeführer als nur zum weiteren Nachbarkreis zählenden Grundeigentümer ein derartiges Nachbarrecht

zustehen muss.Wie der Verfassungsgerichtshof bereits im Erkenntnis vom 21. März 1986, Slg. Nr. 10.844,

ausgesprochen hat, ist es auf Grund der Verfassung dem Gesetzgeber nicht verwehrt, die Parteistellung für Nachbarn

im Baubewilligungsverfahren, in dem es bloß auf die Wahrung baurechtlicher Interessen ankommt, auf Personen zu

beschränken, bei denen nach einer Durchschnittsbetrachtung der typischerweise vom Bauwerk selbst ausgehenden

Gefahren durch eine Bauführung Nachbarinteressen betroBen werden. Der Verwaltungsgerichtshof vermag

ausgehend davon keine Verfassungswidrigkeit in der DiBerenzierung des Paragraph 25, Absatz 3 und 4 Tir BauO 2001

zu erkennen. Auch in Bezug auf die Baumassendichte ergibt sich, dass es verfassungsrechtlich jedenfalls nicht geboten

erscheint, dass dem Beschwerdeführer als nur zum weiteren Nachbarkreis zählenden Grundeigentümer ein derartiges

Nachbarrecht zustehen muss.
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